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 Veröffentlicht am 16.12.2003

Norm

UrhG §18

UrhG §74

Rechtssatz

Eine Wiedergabe ist dann ö entlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Ö entlichkeit bestimmt ist, wobei

zur Ö entlichkeit jeder gehört, der nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder mit den anderen Personen,

denen das Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche Beziehungen

verbunden ist. Dabei macht die Wahrnehmbarkeit einer Veranstaltung auch für Außenstehende diese noch nicht zur

ö entlichen, wenn dies unvermeidbar, nicht beabsichtigt und im Wesentlichen nur marginal ist. Dieser - von der

Rechtsprechung geprägte - Ö entlichkeitsbegri  muss, weil das Urheberrecht ganz allgemein nur einen einheitlichen,

von den einzelnen Werkkategorien unabhängigen Werkbegri  kennt, auch im Zusammenhang mit Lichtbildwerken

gelten.
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